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Amtliche Bekanntmachungen der Gemeinde Merdingen

Aktuelle Corona-Informationen 
Liebe Merdingerinnen und Merdinger, 
die Landeregierungen haben sich gemeinsam mit dem Bund auf ein einheitliches Vorgehen zur Wie-
derherstellung des öffentlichen Lebens geeinigt. Diese werden, nach Lage vor Ort, in den einzelnen 
Bundesländern zu unterschiedlichen Zeitpunkten umgesetzt. 

Die aktuellen Änderungen der Corona-Verordnung unseres Landes sehen folgende Erleichterungen 
vor:

•	 Die Öffnung allen von Geschäften bis 800 m² Verkaufsfläche sowie von KFZ-, Fahrrad- und Buch-
handlungen unabhänig von deren Größe ist seit Montag, 20.04.2020 wieder möglich.Bedingung 
hierfür ist, dass die Hygiene- unud Abstandsregelungen eingehalten werden können.

•	 Der Schulbetrieb beginnt stufenweise ab 4. Mai mit den Abschluss- und Prüfungsklassen der wei-
terführenden Schulen. Wann die Grundschulen ihren Betrieb wieder aufnehmen, ist derzeit noch 
nicht bekannt.

•	 Die Notbetreuung wird auf Kinder bis zur 7. Klasse erweitert und die Zugangsvoraussetzungen ge-
lockert. Ein Anspruch besteht, wenn beide Erziehungsberechtigten eine Bestätigung ihres Arbeit-
gebers vorlegen, dass ihre Anwesenheit erforderlich ist und versichern, dass  keine  anderweitige 
Betreuungsmöglichkeit besteht.

•	 Die Zahl der Plätze ist aus Infektionsschutzgründen auf maximal die Hälfte der genehmigten Grup-
pen- bzw. Klassengröße begrenzt. In KiTas dürfen maximal 5 Kinder pro Gruppe betreut werden. Die 
Hygienevorschriften und die Abstandsregelungen müssen hierbei eingehalten werden können.

•	 In Baden-Württemberg wird ab 27.04.2020 für den Besuch von Geschäften und im Öffentlichen 
Nahverkehr Mund und Nase bedeckt werden (z.B. durch Alltagsmasken)

 
Die Gemeindeverwaltung steht ab dem  27.04.2020 nach Terminvereinbarung für Ihre regulären An-
gelegenheiten zur Verfügung. Um Abstände und Hygieneregeln einhalten zu können, vereinbaren 
Sie rechtzeitig vorher telefonisch oder per e-Mail einen Termin mit dem/der zuständigen Mitarbei-
ter*in. Bei dem Termin ist ein Mundschutz zu tragen. 
Ohne vorherige Anmeldung ist keine Vorsprache möglich! 

Ihre Gemeindeverwaltung 

 (Stand:	21.04.2020	16:00	Uhr)	
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 NOTRUF
Polizeiruf  110
Polizeirevier Breisach 07667 9117-0

Feuerwehr  112
Gerätehaus  951264

DRK-Rettungsdienst /
Notfallrettung  112

Krankentransport  0761 19222

Giftnotrufzentrale Freiburg 0761 
19240

In Störungsfällen 
badenova Störungshilfe
Störungshilfe  0800 2767767

 APOTHEKENNOTDIENST
25.04.
Silberberg-Apotheke
Hauptstraße 8, 79353 Bahlingen
Tel. 07663 – 26 41

26.04.
St. Martins-Apotheke
Fuhrmannsgasse 1, 79108 Freiburg 
(Hochdorf ), Tel. 07665 – 28 24

Ansonsten können Sie den Notdienst über den 
Aushang an der Apotheke erfahren

 NOTRUFNUMMERN DER      
 FACHÄRZTLICHEN
 BEREITSCHAFTSDIENSTE
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116117

Notfallpraxis für Erwachsene
Medizinische Universitätsklinik
Hugstetterstraße 55 116117 

Notfallpraxis für Kinder 
St. Josefskrankenhaus, 
Sautierstraße 1 0180 6076111

Zahnärztlicher 
Notfalldienst: 0180 3 222 555-41

Tierärztlicher 
Notfalldienst 07667 9430810

Defi brillator-Standorte
Eingangsbereich Bürgerhaus, 
Langgasse 14
Eingangsbereich Halle/Schule,
Jan-Ullrich-Straße 2
Schreinerei Bärmann
Schloßmatten 7

 GEMEINDE MERDINGEN
E-Mail: Gemeinde@Merdingen.de
Internet:  www.merdingen.de
Öff nungszeiten:
Montag - Freitag  08.00 - 12.00 Uhr
Dienstag  14.00 - 18.00 Uhr

Termine außerhalb der Öff nungszeiten nach 
Vereinbarung.

Zentrale 9094-0
Bürgermeister
Martin Rupp  9094-20
Hauptamt
Dietmar Siebler  9094-10
Bürgerbüro
Doris Menner  9094-11
Rechnungsamt
Gordian Süßle  9094-12
Gemeindekasse
Iris Frick  9094-13
Standesamt
Annika Bärmann               9094-17
Bauamt
Otmar Wiedensohler  9094-15
Flüchtlingsintegration
Ramona Sütterle, Lena Würger 9958410
Sprechzeiten: Montag, 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag 10.00 – 11.00 Uhr

Telefax  9094-29

Wasserversorgung Merdingen
Bereitschaftsnummer 0151 72703912

Öff nungszeiten der Bücherei: 
Mo  8:30 bis 10:30 Uhr, 
 17:00 bis 18:00 Uhr; 
Di  17:00 bis 19:00 Uhr 
(nicht	in	Schulferien),	Tel:   0151 72703923

 WICHTIGE RUFNUMMERN
RAZ Breisgau  07634 6949385
Recyclinghof und Grünschnitt-Sammelstelle 
Ihringen:  Di., 16 - 19 Uhr;  Sa., 9 - 13 Uhr

Katharina Mathis Stift
Leitung: Frau Buhl 9964080

„Seniorenbetreuung Regenbogen“
Gertrud Reichert:  07668-250 
und Ursula Petermann:  07668-1021

Amtsgericht Emmendingen 
-Grundbuchamt- 
Liebensteinstraße 2, 79312 Emmendingen 
Tel.: +49 7641/96587-600 (Zentrale)
Fax: +49 7641/96587-880,  E-Mail:
poststelle@agemmendingen.justiz.bwl.de 

Hermann-Brommer-Schule
Rektorat  07668 95297-25
Fax  07668 95297-29
Verlässliche Grundschule 07668 95297-27

Katholischer Kindergarten Merdingen 
Altbau  07668-5783 
Neubau  07668-94727 
Fax  07668-908081

Bei den Mättlezwergen e.V.
Tel.:  07668-8649922
mail: info@maettlezwerge.de

Kaminfegermeister
Uwe Klingenberg  07665 930297
Forstverwaltung
Laura Hempelmann  0162 2550711
für Gemarkung Merdingen
Florian Frisch 07664 5051683
für Gemarkung Gündlingen

Forstbezirksverwaltung Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald 0761 21875131
Fax  0761 21875169
Rechtsanwalt - Notdienst  0761 72773
Jede Nacht von 18.00 - 8.00 Uhr, samstags 
rund um die Uhr, Beratung und Vertretung 
in unaufschiebbaren Straf- und Zivilsachen

 SOZIALDIENSTE
Kirchliche Sozialstation 
Kaiserstuhl-Tuniberg e.V.:
Pfl ege zu Hause, Hauswirtschaft
Essen auf Rädern in Breisach, Ihringen, Mer-
dingen und Vogtsburg, Freiburger Straße 6, 
Tel.  07667 90588-0
Fax -30
Pfl egedienstleitung: P. Gebert / R. Holzer
Dorfhelferin über 
Bürgermeisteramt Ihringen
Fr. Gündel/Fr. Ortolf  7108-14

Landwirtschaftlicher Betriebshelfer-
dienst Südbaden (St. Ulrich)
Tel.  07602 910126
Fax  07602 910190
Frau Löffl  er, Einsatzleitung
Hospizgruppe - Begleitung 
Schwerkranker und Sterbender, kostenlos, 
durch geschulte, ehrenamtliche Mitarbeiter
Kontakttelefon:(M. Neunsinger  07668 9143
Vertretung:    07667 1864
Krebsinformationsdienst:  0800 4203040
kostenfrei, täglich von 8 - 20 Uhr
krebsinformationsdienst@dkfz.de
www.krebsinformationsdienst.de
Kreuzbund-Selbsthilfegruppe 
für Suchtkranke + Angehörige Breisach
Kolpingstr. 14  07663 3946

Beratungsstelle für ältere Menschen und 
deren Angehörigen
Renate Brender  07667 904899
Sprechzeiten im Rathaus Merdingen:
Jeden 4. Mittwoch im Monat von 10 - 12 Uhr
(nur mit telefonischer Voranmeldung)

Herausgeber: Bürgermeisteramt Merdingen
Anzeigenteil/Druck: Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, 78333 Stockach, Meßkircher Straße 45

Telefon 07771 9317-11, Telefax 07771-9317-40, E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de, Homepage: www.primo-stockach.de

WICHTIGE RUFNUMMERN
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AMTLICHE 
BEKANNTMACHUNGEN

Wasser- und Abwasser- 
abschlagszahlung 
Wir weisen darauf hin, dass die 

2. Abschlagszahlung 2020  
für die Wasser- und Abwassergebühren am 

30.04.2020 
zur Zahlung fällig wird. 

Bitte überweisen Sie die Abschläge rechtzei-
tig auf eines unserer Gemeindekonten, um 
unnötige Nebenforderungen wie Mahnge-
bühren und Säumniszuschläge zu vermei-
den. 

Auf dem Überweisungsträger sind der Zah-
lungspflichtige und das Buchungszeichen 
5.8888....... anzugeben.  

Falls Sie der Gemeindekasse ein SEPA-Ba-
sislastschriftmandat erteilt haben, werden 
die fälligen Beträge von Ihrem Konto abge-
bucht. Wir bitten um Beachtung. 

Bürgermeisteramt Merdingen 
- Gemeindekasse -  Tel: 07668 / 90 94 - 13 

Vorgezogener  
Redaktionsschluss!!!  

In der 18. KW wird der Redaktionsschluss 
einen Tag vorverlegt auf  

Montag, 27. April 2020, 

12.00 Uhr.  

Beiträge, die nach 12.00 Uhr eingehen,  
können nicht mehr veröffentlicht wer-
den.  

Wir bitten um Beachtung!!! 

 

Öffentliche Gemeinderatssitzung 
Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderats findet am Dienstag, den 28. April 2020, 
um 19.00 Uhr in der Turn- und Festhalle, Jan-Ullrich-Straße 2, statt.  
  
Tagesordnung zur 3. Öffentlichen Gemeinderatssitzung am 28. April 2020 
 
1. Frageviertelstunde 
2. Anerkennung und Unterzeichnung des Sitzungsprotokolls der öffentlichen   

Gemeinderatssitzung vom 18.02.2020
3. Anerkennung und Unterzeichnung der Niederschrift zur Beschlussfassung   

im schriftlichen Verfahren
4. Aktuelle Entwicklungen und Informationen zur Corona-Epidemie   

– mündlicher Bericht
5. Weitere Aussetzung von Kostenerhebungen für Kinderbetreuungseinrichtungen 

und verlässlicher Grundschule
6. Vertragsabschluss zur Betreuung von Wanderwegen / Offenlageverfahren
7. Auftragsvergabe Erweiterung Nahwärmenetz Zehntscheune-Ortsmitte
8. Bauanträge / Offenlageverfahren
9. Feststellung der Jahresrechnung 2018
10. Haushaltsplan 2020
11. Informationen der Verwaltung
12. Fragen und Anregungen
 

Liebe Merdingerinnen und Merdinger, 
  
zur bevorstehenden Gemeinderatssitzung möchte ich einige allgemeine Informationen 
und Hinweise geben.  
  
Nachdem die März-Sitzung wegen der Corona-Pandemie ersatzlos ausgefallen ist und 
ein paar unaufschiebbare Entscheidungen im schriftlichen Verfahren getroffen wurden, 
werden die kommende Gemeinderatssitzung und wahrscheinlich weitere Sitzungen von 
strengen hygienischen Maßgaben und Verhaltensregeln geprägt sein. Als Sitzungsort ha-
ben wir die Turn- und Festhalle gewählt, weil dort die Sicherheitsabstände für Sie, den 
Gemeinderat und die Verwaltungsmitglieder am besten gewahrt sind. Der Gemeinde-
rat wird im Hallenbereich sitzen und die Einwohnerschaft wird auf der Besucherempore 
Sitzplatzgelegenheit erhalten. Die Sitzplätze der Gemeinderäte und Verwaltungsmitglie-
der werden mit einem Mindestabstand von 2 m eingerichtet. Dieser Mindestabstand ist 
zwischen allen Personen, die auf der Empore Platz einnehmen, ebenfalls zwingend zu 
beachten.  
  
Damit über Gegenstände einfacher Art keine Beratung durchgeführt werden muss, bie-
tet die Gemeindeordnung die Möglichkeit im Rahmen der Offenlegung zu beschließen. 
Von dieser Möglichkeit wollen wir Gebrauch machen um die Sitzungszeit möglichst kurz 
zu halten. Beschlüsse nach Offenlegung eines Beschlussantrages der Verwaltung kom-
men zu Stande, sofern kein Gemeinderat in der Sitzung widerspricht. Wir werden die Be-
schlussanträge mit dem Begriff „Offenlageverfahren“ kennzeichnen und mehrere Exem-
plare für die Einwohnerschaft in deren Sitzbereich während der Gemeinderatssitzung zur 
Einsichtnahme ausgelegen. Der Bürgermeister wird am Ende der Sitzung den Beschluss 
dieser Tagesordnungspunkte feststellen, sofern kein Widerspruch erfolgt. Sollte ein Wi-
derspruch aus dem Gemeinderat kommen, wird in die Beratung des Tagesordnungs-
punktes eingetreten und nach einer Beratungsrunde Beschluss gefasst.  
  
Bitte halten Sie vor, während und nach der Sitzung den Mindestabstand von 2 m ge-
genüber anderen Personen permanent ein. Das Tragen von geeignetem Mundschutz ist 
jedem selbst überlassen. Sollten Sie sich nicht wohl fühlen oder Krankheitssymptome 
haben, bleiben Sie bitte der Sitzung fern. Risikogruppen unterfallende Personen sollten 
sich ebenfalls gut überlegen, oder Sie zur Sitzung kommen. Unter diesen veränderten 
Rahmenbedingungen lade ich Sie herzlich zur anberaumten Gemeinderatssitzung ein. 
  
Martin Rupp 
Bürgermeister 



4 | DONNERSTAG, 23. APRIL 2020    Mitteilungsblatt der Gemeinde MERDINGEN

Öffentliche Bekanntmachung 

Wirksamkeit der 14. punktuellen Änderung des Flächennutzungsplans der Vereinbarten  
Verwaltungsgemeinschaft Breisach – Ihringen – Merdingen für den Teilbereich  
„Östliche Erweiterung des Gewerbegebiets Rieche und By“ im Stadtteil „Niederrimsingen“  
der Stadt Breisach am Rhein 
Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald hat die vom Gemeinsamen Ausschuss der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Breisach 
– Ihringen – Merdingen am 03.12.2020 in öffentlicher Sitzung beschlossene 14. punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans mit Ent-
scheidung vom 26.03.2020 aufgrund von § 6 Abs. 1 BauGB genehmigt. Die Genehmigung wird hiermit gem. § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich 
bekanntgemacht. 

Der Planbereich liegt östlich des bestehenden Industriegebiets im Breisacher Stadtteil Niederrimsingen und wird im Norden und Osten durch 
landwirtschaftliche Flächen, im Süden durch die Industriestraße mit weiterführendem landwirtschaftlichem Weg und im Westen durch ge-
werblich / industriell genutzte Flächen begrenzt. Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus folgendem Kartenausschnitt:

Die Änderung des Flächennutzungs-
plans wird mit dieser Bekanntmachung 
wirksam. 

Die Flächennutzungsplanänderung mit den 
damit verbundenen Dokumenten kann in 
den Rathäusern 

Stadt Breisach am Rhein, Rathaus, 
Münsterplatz 1, Bauamt, Zimmer 302

Gemeinde Ihringen, Rathaus, 
Bachenstr. 42, Bauamt, Zimmer 301

Bürgerbüro der Gemeinde Merdingen, 
Langgasse 14, 79291 Merdingen 

während der üblichen Dienststunden ein-
gesehen werden. Jedermann kann die Flä-
chennutzungsplanänderung einsehen und 
über ihren Inhalt Auskunft verlangen (vgl. § 
6 Abs. 5 BauGB). 

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung 
sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. Unbeachtlich werden demnach 

1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans 

und des Flächennutzungsplans, und 
3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-

machung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind. 

Ferner wird darauf hingewiesen, dass gem. § 4 Abs. 4 GemO BW Flächennutzungspläne, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der GemO BW oder auf Grund der GemO BW zu Stande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an 
gültig zu Stande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn 

1.  die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung des Flächennutzungsplans verletzt 
worden sind, 

2.  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der 
Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach vorstehender Nr. 2 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist des § 4 Abs. 4 S. 1 GemO BW 
jedermann diese Verletzung geltend machen. 

Stadt Breisach am Rhein, den 08.04.2020 

Oliver Rein 
Vorsitzender der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft
Breisach – Ihringen – Merdingen
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AKTUELLES

 
Zeitzeugen gesucht! 
Die Gemeindeverwaltung sucht Zeit-
zeugen zur Bomadierung Merdingens 
im März 1945. Für den Bebauungsplan 
historischer Ortskern benötigen wir In-
formationen über die Einschlagsorte der 
Bomben.  

Wenn Sie Angaben hierzu machen kön-
nen, melden Sie sich bitte bei Otmar 
Wiedensohler - Bauamt (Tel. 9094-15). 
 

 
 

Bekanntgabe 
Die für den 22. April 2020 anberaumte 
öffentliche Verbandsversammlung wird 
aufgrund der Corona Pandemie mit den 
nachfolgenden Tagesordnungspunkten im 
Umlaufverfahren durchgeführt: 

1   Lagebricht 
2   Stand Klärschlammverwertung  
3   Jahresbericht 2019 des Gewässerschutz-

beauftragten 
4   Beschlussfassung über Jahresbericht und 

Bilanz 2019  
5   Auftragsvergaben  
6   Wasserrechtsverfahren ZVVK 

Abwasserzweckverband Staufener Bucht
Technisches Büro, Basler Straße 49
79189 Bad Krozingen 
Tel. 07633/92339-0
info@azv-staufener-bucht.de
www.azv-staufener-bucht.de 

NachbarschaftshilfeCORONA 
in Merdingen 
- eine Kooperation der  
Gemeindeverwaltung  und des DRK 
Ortsverein Merdingen- 
Für alle Merdinger Bürgerinnen und Bürger, 
die wegen der Kontaktvermeidung, aus ge-
sundheitlichen Gründen oder weil sie zur Ri-
sikogruppe gehören, Probleme haben, Ihre 
Grundversorgung selbst zu regeln, bieten 
wir folgende Unterstützung an:

•	 EinkaufService für Lebensmittel und Hygi-
eneartikel des täglichen Bedarfs

•	 Besorgungen in der Apotheke
•	 Friedhof: Gräber gießen
•	 mit dem Hund Gassi gehen
•	 Sonstiges – je nach persönlichem Bedarf

Wenn Sie Unterstützung benötigen, melden 
Sie sich bitte bei der Gemeindeverwaltung 
Merdingen:  

TEL.: 9094-0 (tagsüber) oder 
per Mail: gemeinde@merdingen.de 
oder 
sprechen Sie einfach ein DRK-Mitglied an  

Die Waren werden Ihnen an der Haustür 
kontaktlos übergeben. Die Kosten  werden 
vom DRK ausgelegt und können bequem 
innerhalb von 4 Wochen per Überweisung 
bezahlt werden. 

Bitte scheuen Sie sich nicht, unsere Hilfe an-
zunehmen – wir sind in diesen schwierigen 
Zeiten gerne für Sie da!!! 

Ihre NachbarschaftshilfeCORONA 
Merdingen 
 
 

Sonderparkrechte für  
ambulante Pflegedienste in 
Zeiten der Coronakrise 
Untere Straßenverkehrsbehörde setzt 
Erlass des Landesministeriums im Land-
kreis Breisgau-Hochschwarzwald um 

Vorerst bis zum 14. Juni 2020 gelten auch 
im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
Sonderparkrechte für ambulante Plege- und 
Betreuungsdienste. 

Auf Erlass des Verkehrsministeriums Ba-
den-Württemberg sind deren Bedienstete 
ohne bürokratisches Antrags- und Geneh-
migungsverfahren von folgenden Vorschrif-
ten der Straßenverkehrsordnung befreit: 
Parkverbot im eingeschränkten Haltverbot 
oder in Haltverbotszonen, Parken an Park-
uhren und Parkscheinautomaten nur mit 
Parkschein, Verbot der Nutzung von Fuß-
gängerzonen, Parken außerhalb der dafür 
gekennzeichneten Flächen in verkehrsberu-
higten Bereichen und dem Verbot des Par-
kens auf Bewohnerparkplätzen. 

Die Ausnahmegenehmigungen umfassen 
sichtbar gekennzeichnete Fahrzeuge ambu-
lanter Pflege- und Betreuungsdienste und 
sind dabei auf jeweils maximal zwei Stun-
den pro Parkvorgang begrenzt. Zum Nach-
weis ist eine Parkscheibe zu verwenden. 
Auch dürfen Dritte weder gefährdet noch 
erheblich behindert werden.  
 

MERDINGER 
ABFALLKALENDER

Die nächsten Termine: 
Freitag, 24.04.2020 
Biotonne 
 

 

Grünschnittabgabe im  
Landkreis Breisgau- 
Hochschwarzwald ab 20. April 
wieder möglich 
Die Abfallwirtschaft Landkreis Breisgau-
Hochschwarzwald (ALB) wird verschiedene 
Grünschnittsammelstellen ab Montag, 20. 
April wieder öffnen. Die Öffnungszeiten 
entsprechen überwiegend denen vor der 
Schließung der Einrichtungen. Aufgrund 
der Personalsituation müssen jedoch die 
Öffnungstage in einigen Einrichtungen re-
duziert werden. 

Die geänderten Öffnungszeiten sind unter 
www.breisgau-hochschwarzwald.de/alb 
unter der Rubrik „Entsorgungseinrichtun-
gen“ oder in der App der ALB zu finden Dort 
werden die aktuellen Informationen einge-
stellt. 

Folgende Hinweise sind von allen Bürgern, 
die Grünschnitt bringen, zu beachten: die 
Besuche der Sammelstellen sind auf das not-
wendige Minimum zu beschränken und die 
Anlieferung darf maximal zu zweit erfolgen. 
Das Personal der ALB kann beim Entladen 
nicht helfen. Die Anzahl der gleichzeitigen 
Anlieferer ist je nach Größe der Grünschnitt-
sammelstelle begrenzt. Es ist daher mit 
Wartezeiten zu rechnen, während derer das 
Auto nicht verlassen werden darf. Sollten 
sich Rückstaus bis auf befahrene Straßen 
bilden, werden die Anlieferer gebeten, den 
Grünschnitt zu einem späteren Zeitpunkt zu 
bringen.  Die Hygiene- und Abstandsregeln 
sind unbedingt einzuhalten. 
In der ersten Öffnungswoche wird aus-
schließlich Grünschnitt angenommen.  
Die Entsorgung von Wertstoffen und sonsti-
gen Abfällen ist derzeit noch nicht möglich.  
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KIRCHLICHE 
NACHRICHTEN

Kath. Kirchengemeinde 
St. Remigius Merdingen
Gottesdienste 
Leider ist es derzeit immer noch nicht mög-
lich, Gottesdienste gemeinsam in den Kir-
chen zu feiern. 

Sonntags läuten die Glocken unserer Kir-
chen in allen Orten der Seelsorgeeinheit 
zum gemeinsamen Gebet zuhause. Im Ge-
bet sind wir miteinander verbunden. 
  
Beerdigungen 
Es ist uns allen ein Anliegen, das Leben un-
serer Verstorbenen zu würdigen und den 
Angehörigen Trost zu spenden. Aufgrund 
der derzeitigen Einschränkungen in der Co-
rona-Situation ist es auch nicht möglich, Be-
erdigungen in gewohnter Weise zu halten. 
Deshalb finden die Beerdigungen und Ab-
schiedsfeiern direkt auf den Friedhöfen im 
engsten Familienkreis statt. Pfarrer Ehrath 
wird vertretungsweise zuhause an solchen 
Tagen die Eucharistie für die Verstorbenen 
feiern. 
  
Pfarrbüros 
Die Pfarrbüros sind derzeit für den Publi-
kumsverkehr geschlossen. Die Sekretärin-
nen sind Dienstag-Freitag zwischen 10 Uhr 
und 11.45 Uhr per Telefon und Mail erreich-
bar. 

Breisach: Tel. 07887/203, 
info@st-stephan-breisach.de 
Merdingen: Tel. 07668/241, 
pfarrbuero.merdingen@se-breisach-
merdingen.de 

Kommen Sie bitte NICHT persönlich vorbei! 
  
Pfarrblatt – In eigener Sache 
Wollen Sie das Pfarrblatt online beziehen? 
Dann melden Sie sich bitte unter: 
pfarrbuero.merdingen@se-breisach-
merdingen.de 

mit Ihrer Mail-Adresse an. Sie erhalten das 
Pfarrblatt zum Erscheinungsdatum zuge-
schickt. Wenn Sie nur für die Zeit der Corona-
Krise im online-Verteiler sein wollen, mel-
den Sie sich. 
  
Informationen der Erzdiözese Freiburg 
zu Corona 
Aktuelle Informationen und Entwicklungen 
in der Erzdiözese Freiburg, aber auch Ange-
bote, Aktionen und die Livestreams unserer 
Gottesdienste finden Sie auf folgenden Sei-
ten:
www.ebfr.de/corona
www.ebfr.de/seelsorgejetzt
www.ebfr.de/livestream 

Evang. Kirchengemeinde 
Ihringen
Wochenspruch:
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn 
Jesus Christus, der uns nach seiner großen 
Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer 
lebendigen Hoffnung durch die Auferste-
hung Jesu Christi von den Toten. 1.	Petrus	1,3
   
Öffnungszeiten Pfarramt: 
dienstags – freitags von 8.30 h – 12.30 h 
Tel. 07668 / 221 
Mail: ihringen@kbz.ekiba.de 
Homepage: www.kirche-ihringen.de 
  
Kasualvertretung in der Vakanzzeit: 
Pfr. i.R. Gerhard Jost, Heitersheim, 
Tel. 07634 / 69 43 233 
   
Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Gemeinde! 
Viele von uns sind in diesen Tagen sehr 
herausgefordert und belastet. Ich möchte 
Ihnen sagen: „Sie sind nicht allein mit Ihren 
Sorgen! Wir beten für Sie. Wir bringen Sie 
und Ihre Situation im Gebet vor Gott!“ 
Sie alle, die sie sich um Ihre Zukunft sor-
gen und um Ihre Existenz bangen. Alle, die 
Sie einsam sind, sich um Ihre Gesundheit 
sorgen. Kinder, Jugendliche und Eltern, die 
der Ausfall von Kindergarten und Schule 
gerade vor große Herausforderungen stellt. 
Omas und Opas, die ihre Enkel und Familie 
vermissen – die alleine sind um sich vor An-
steckung zu schützen. Alle Alleinstehenden, 
Witwen und Witwer, die in diesen Tagen 
besonders spüren, dass sie einsam sind. Ver-
antwortungsträger für unsere Gemeinde, 
unser Land und unsere Kirchen. Menschen 
in medizinischen, pflegerischen und päda-
gogischen Berufen, die Sie gerade Höchst-
leistungen bringen. All die Menschen, die 
für das Gemeinwohl Sorge tragen. Trauern-
de, die der Verlust eines Menschen in diesen 
Tagen besonders hart trifft. Für Sie – in Ih-
rer ganz persönlichen Situation – die Gott 
kennt und sieht. 
Wir vertrauen Sie und Ihre Situation Gott an, 
weil wir davon überzeugt sind, dass Gott Sie 
und uns in dieser Zeit nicht alleine lässt. 

Gott hilft uns, wenn wir ihn brauchen! 
(Hebräer	4,16).	
Darauf vertrauen wir. Und zu diesem Ver-
trauen möchte ich auch Sie einladen. Gott 
segne Sie und Ihre Familie! 
Bleiben Sie behütet und gesund, Ihr Ge-
meindediakon Florian Böcher im Namen des 
Kirchengemeinderats und aller Betenden 
unserer Kirchengemeinde 
  
Pfarrbüro-Infos: 
Bitte informieren Sie sich auf unserer Home-
page www.kirche-ihringen.de zu aktuel-
len Themen, auch zur Situation unseres Kin-
dergartens „Hinterhöf“. 
Das Pfarrbüro ist für Publikumsverkehr 
geschlossen. Wir bitten Sie, Ihre Anliegen, 
per Telefon (07668-221) oder Mail (ihrin-
gen@kbz.ekiba.de) mitzuteilen. 

Ein Angebot aus dem Besuchsdienstteam: 
Frau Ilona Werner vom Besuchsdienstkreis 
ist gerne von Montag-Freitag von 13 h – 14 
h für Sie telefonisch erreichbar. Sie freut sich 
darauf, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. 
Sie erreichen sie unter Tel. 07668 638. 
Auch Diakon Florian Böcher ist für Sie er-
reichbar, wenn Sie ein persönliches oder 
vertrauliches Anliegen haben. Sie erreichen 
ihn unter Tel. 0151 56279121. 
Herzliche	Segensgrüße 
Vera	Jakob,	Sekretariat 
 
  

VEREINS-
MITTEILUNGEN

Musikverein  
Merdingen Merdingen e.V.

Musikverein

Förderverein  
Musikverein Merdingen e.V. 
Der für den 21. Mai 2020 geplante Vater-
tagshock beim Proberaum kann dieses Jahr 
nicht stattfinden. Vielleicht finden wir im 
Spätjahr einen Ersatztermin. Ein neuer Ter-
min für die Jahreshauptversammlung wird 
rechtzeitig bekannt gegeben.

Musikverein Merdingen e.V. 
Der für den 25. bis 27. Juli 2020 geplante 
Dorfhock bei der Zehntscheuer steht noch 
auf dem Prüfstand. Vermutlich wird auch 
dieser nicht stattfinden. Wir halten Sie auf 
dem Laufenden. Ein neuer Termin für die 
Jahreshauptversammlung wird rechtzeitig 
bekannt gegeben. 
Die Ausbildung unserer Nachwuchsmusi-
ker findet zurzeit teilweise auch online statt. 
Hier vielen Dank an die Organisatoren und 
an die Eltern für ihr Entgegenkommen und 
ihr Verständnis. 

Proben und Auftritte finden 
noch nicht statt
Nach Absprache im unserem Vorstandsteam 
und auch auf Empfehlung der Gemeinde 
und des Blasmusikverbandes finden auf 
Grund der aktuellen Situation auch im Mo-
nat Mai keine Musikproben, Registerproben, 
Versammlungen und Auftritte statt. Sobald 
sich die Situation wieder geändert hat, wer-
den wir wieder informieren. 

Glückwunsch 
Bei unserer geplanten Jahreshauptver-
sammlung war vorgesehen, langjährige Mit-
glieder für ihre Vereinstreue zu ehren. Leider 
konnten die Ehrungen nicht im entspre-
chenden Rahmen durchgeführt werden. 
Wir haben daher die Urkunden und Glück-
wunschschreiben direkt an die Ehrungs-
empfänger weitergeleitet. 
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Zu Ehrenmitgliedern wurden ernannt: Klaus 
Landmann(70) und Lothar Karle (90). 
Gleichzeitig haben wir den beiden treuen 
Mitgliedern zu deren runden Geburtstag 
gratuliert. Herzlichen	Glückwunsch.	
 
 

Radfahrverein Merdingen
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Radsportfreunde, 
die aktuelle Corona Landesverordnung in 
Baden-Württemberg verbietet es, Veranstal-
tungen im Land bis zum 15.06.2020 durch-
zuführen.  
Daher sind wir verpflichtet, unser traditio-
nelles Radrennen in Merdingen am Pfingst-
montag abzusagen. Unser Ziel ist es, einen 
Alternativtermin im Spätjahr zu finden - was 
auch von der Entwicklung der aktuellen Si-
tuation, den gesetzlichen Vorgaben sowie 
der Weisungen des BDR beeinflusst wird.  
Vielen Dank für Ihr Verständnis und freuen 
uns darauf, Sie bei unserer nächsten Rad-
sportveranstaltung begrüßen zu dürfen! 
Wir wünschen Ihnen das Beste in dieser 
schwierigen Zeit und hoffen, dass Sie ge-
sund bleiben! 
  
Mit sportlichen Grüßen,   
Radfahrverein Edelweiß 
Merdingen 1923 e.V. 
 

Der VdK-Ortsverband  
Merdingen informiert: 
Frauen im Sozialverband VdK 
Die Corona-Krise hat Deutschland fest im 
Griff. Da ging ganz unter, dass am 17. März 
2020, als die Schulen wegen der Pandemie 
schlossen, „Equal Pay Day“ war. Denn es 
gibt eine Entgeltdifferenz zwischen männ-
lichen und weiblichen Arbeitnehmern von 
21 Prozent. Diese Lohnlücke in Deutsch-
land macht, in Kalendertage umgerechnet, 
77 Tage aus. Dies ärgert viele Frauen, auch 
weil geringere Löhne für geringere Renten 
sorgen. Viele der aktuell 120.650 weibli-
chen Mitglieder des Sozialverbands VdK 
Baden-Württemberg wollen sich ebenfalls 
nicht damit abfinden. Die VdK-Frauen im 
Lande stellen mittlerweile gut 50,5 Prozent 
der insgesamt rund 239.000 Mitglieder. Seit 
seiner Anfänge vor 75 Jahren engagieren 
sich zahllose Frauen im Sozialverband VdK 
in Bund und Land und gestalten die Ver-
bandsarbeit und die VdK-Sozialpolitik we-
sentlich mit. Auf Bundesebene hat der VdK 
schon seit 2008 eine weibliche Spitze. Im 
VdK Baden-Württemberg üben zwischen-
zeitlich 4517 Frauen gewählte Ehrenämter 
aus – Tendenz weiter steigend – um für 
die berechtigten Anliegen von Frauen, von 
Rentnerinnen und Rentnern, von Pflege-
bedürftigen und pflegenden Angehörigen 
und von Menschen mit Behinderung oder 
chronischen Krankheiten zu streiten. Im 
Vergleich mit den männlichen Mitgliedern 
im Lande macht der Frauenanteil in Ämtern 
bereits gut 49 Prozent aus. 

Warnung von „Corona“-Enkeltrick  
Vom „Enkeltrick“, der kriminellen Betrugs-
masche, die schon viele ältere Menschen ge-
schädigt hat, gibt es eine neue Variante: Be-
trüger nutzen die aktuelle Corona-Krise aus 
und versuchen als vermeintliche Angehöri-
ge alten Menschen viel Geld aus der Tasche 
zu ziehen, warnte kürzlich das Landeskrimi-
nalamt (LKA). Laut LKA würden sich Anrufer 
am Telefon als mit dem Coronavirus infizier-
te Verwandte ausgeben, die sofort Geld für 
angebliche Behandlungen bräuchten. Dann 
werde vorgeschlagen, dass ein „Freund“ das 
Geld oder auch Wertgegenstände abholen 
komme. Das LKA rät, niemals Fremden Ei-
gentum auszuhändigen. Die Betroffenen 
sollten darauf bestehen, dass die Anrufer 
selbst ihren Namen sagen – anstatt sich 
dazu verleiten zu lassen, den Namen von 
Enkeln, Neffen oder Nichten zu erraten – 
nach der Methode „... rate mal, wer anruft?“. 
Hilfreich sei auch, nach Begebenheiten zu 
fragen, die nur echte Angehörige wissen 
können. Zudem wird empfohlen, nie seine 
Verwandtschafts- und Vermögensverhält-
nisse preiszugeben. Und, sofern ein Betrug 
vermutet wird, sollten sich die Betroffenen 
unter 110 an die Polizei wenden. Des Weite-
ren warnt das LKA davor, auf Online-Plattfor-
men, die vorgeben rare Schutzmasken oder 
Desinfektionsmittel zu vertreiben, Ware zu 
horrenden Preisen zu bestellen. Oft werde 
selbst nach Erhalt des Geldes nicht geliefert. 
 
 

AUS UNSERER
NACHBARSCHAFT

Bereichsweinfest 2020  
fällt aus 
Bis zum 31. August 2020 sind bundesweit 
sämtliche Großveranstaltungen unter-
sagt. Davon betroffen ist auch das Be-
reichsweinfest Kaiserstuhl+Tuniberg, das 
somit nicht vom 28. bis 31. August 2020 
in Breisach gefeiert werden kann. 
Am Mittwoch, 15. April 2020, hat Bundes-
kanzlerin Angela Merkel verkündet, dass 
zwar die Corona-bedingten Einschränkun-
gen schrittweise gelockert werden, Groß-
veranstaltungen jedoch mindestens bis ein-
schließlich 31. August 2020 untersagt sind. 
Somit bleibt der Kaiserstühler Wein-Mar-
keting GmbH als Veranstalter keine andere 
Wahl, als das beliebte Weinfest in Breisach 
für dieses Jahr abzusagen.  
Mit geschätzten 100.000 Besuchern ist das 
Bereichsweinfest in Breisach zweifelsfrei 
eine Großveranstaltung und fällt daher un-
ter das Veranstaltungsverbot, welches zum 
Schutz vor Infektionen mit dem Corona-Vi-
rus erlassen wurde. Da die Gesundheit aller 
Teilnehmer und Besucher auch für die Ver-
anstalter oberste Priorität hat, wird somit 
das 64. Weinfest, das vom 28. bis 31. August 
am Rheinufer stattfinden sollte, auf 27. bis 
30. August 2021 im kommenden Jahr ver-
schoben.  

Eine Verschiebung um wenige Wochen ist 
aufgrund des langfristigen Vorlaufs - unter 
anderem für behördliche Genehmigungen 
- organisatorisch nicht möglich. Daneben 
sind weitere Events auf regionaler und loka-
ler Ebene auf den seit Jahren feststehenden 
Termin abgestimmt und es lässt sich zum 
jetzigen Zeitpunkt auch nicht abschätzen, 
ob das Veranstaltungsverbot Ende August 
2020 aufgehoben oder verlängert wird. 
Nicht zuletzt sind mit der im September 
beginnenden Weinlese die personellen Ka-
pazitäten der Winzergenossenschaften er-
schöpft. 
Die Winzergenossenschaften bedauern sehr, 
dass das Bereichsweinfest Kaiserstuhl+Tuni-
berg in diesem Jahr ausfallen muss. Nur ein-
mal war dies zuvor passiert, als aufgrund ei-
ner sehr schlechten Weinernte im Jahr 1956 
kein Grund zum Feiern bestand. Nach un-
terschiedlichen Austragungsorten fand das 
Fest 1968 seinen festen Platz in Breisach am 
Fuße des Münsterbergs, wo es seither jähr-
lich von Gästen aus Nah und Fern sehr gerne 
besucht wird. 
 
 

Der Frühling lockt 
in die Natur 
Die besondere Flora und 
Fauna möchte entdeckt wer-
den, jedoch auf eigene Faust 
mit der Familie oder zu zweit. 

Exkursionen und Veranstaltungen sind 
bis 15. Juni weiterhin nicht erlaubt. 
Aktuelle Änderungen werden auf der Web-
seite www.naturzentrum-kaiserstuhl.de   
oder in der örtlichen Presse mitgeteilt. 

Für Anregungen können Sie in unser Jah-
resprogramm reinschauen, welches Sie bei 
den Tourist-Informationen bzw. auf unserer 
Webseite erhalten. Viel Freude bei den eige-
nen Erkundungen in der blühenden bunten 
Frühlingslandschaft! 

Pflanztipps für einen tierfreundlichen 
Garten - Oase für die Artenvielfalt! 
Haus- und Kleingärten können einen wichti-
gen Beitrag zur Artenvielfalt leisten. Der tier-
freundliche Garten ist bunt und ein bisschen 
wild. Vielfältige Strukturen und Lebensräu-
me sorgen für Artenreichtum. Fortsetzung ... 

Weitere Tipps:
 Diese Pflanzen sind nicht tierfreundlich, 

haben keinen Nektar: Geranien, Tagetes, 
Forsythien, serbische Fichte, Lebensbaum, 
Zuchtrosen und Primeln mit gefüllten Blü-
ten, Hortensien, Rhododendren, Bambus, 
Funkien. 

 Alternativen zu Forsythie: Hier bietet 
sich die Kornelkirsche bzw. der Rote Har-
triegel mit ebenfalls gelben Blüten an. 
Durch die frühe Blütezeit ist die Kornel-
kirsche eine besonders wichtige Bienen-
nährpflanze, durch die roten Früchte (ess-
bar) ein Vogelschutzgehölz. Der Strauch 
eignet sich auch für regelmäßig geschnit-
tene Hecken. 

	 (Fortsetzung	Seite	8)



8 | DONNERSTAG, 23. APRIL 2020    Mitteilungsblatt der Gemeinde MERDINGEN

 Alternativen zu Kirschlorbeer: Blühende 
bunte Hecke mit Berberitze, Blut-Johan-
nisbeere, Haselnuss, Liguster, Kornelkir-
sche, Schlehe, Salweide, Sommerflieder, 
Traubenkirsche, Vogelbeere, Wildrosen.

•	 Torfprodukte gehören nicht in einen 
tierfreundlichen Naturgarten, da Moore 
zerstört werden. Torffreie Pflanzerde ver-
wenden.

	Gartenabfälle nicht verbrennen – dies 
belastet die Luft u.a. mit Feinstaub.

 Regentonnen abdecken, damit sich dort 
keine Schnaken entwickeln und keine Tie-
re ertrinken.

 Lichtschächte sichern, damit Molche, 
Kröten und Igel dort nicht sterben.

 Keine Netze in Bäumen und Sträuchern, 
damit sich keine Vögel verfangen.

 Nicht völlig einzäunen, damit Igel bei ih-
nen aus- und eingehen können.

 Gift im Garten ist tabu. Kein Kunstdünger 
verwenden. Kein Insekten- und Pflanzen-
vernichtungsmittel versprühen.

 
Viele wertvolle Tipps für einen naturnahen 
Wohlfühlgarten können Sie unter   
www.naturzentrum-kaiserstuhl.de   
nachlesen. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude, Gesund-
heit und gute Erholung in Ihrer eigenen klei-
nen Oase! 

Kontakt + Information:
Naturzentrum Kaiserstuhl 
im Schwarzwaldverein e.V.
Birgit Sütterlin & Reinhold Treiber
Bachenstr. 42, 79241 Ihringen
Tel: 07668 7108 80 (Mo + Do 10-12 Uhr) 
Email: info@naturzentrum-kaiserstuhl.de
www.naturzentrum-kaiserstuhl.de 
  
 
Judoclub BK bietet weiter  
Onlineangebot an 
Unser Livestream wird gut besucht, die Ju-
doka sind fleißig am mitmachen und es 
erreichen uns tolle Bilder, diese von den El-
tern gemacht werden. Wie wir erfahren ha-
ben, lassen sich auch einige Eltern von den 
Übungen mitreißen. Derzeit bieten wir wei-
ter, jeden Mittwoch ab 17.00 Uhr ein Lives-
tream über YouTube an. 

Einen Link zu diesem wird auf unserer Hom-
page: judoclub-bad-krozingen.de hoch-
geladen über welchen man dann Teilneh-
men kann. Besucht unsere Homepage und 
schaut Euch um. 

INTERESSANTES UND
WISSENSWERTES

Pflege zu Hause während der 
Corona-Pandemie 
Johanniter geben Tipps für Angehörige 
Freiburg - Pflegebedürftige trifft die Coron-
avirus-Pandemie besonders empfindlich: sie 
sind als Risikogruppe am meisten von einem 
schweren Verlauf der Erkrankung Covid-19 
gefährdet. 

Angehörige stellt diese Situation vor beson-
dere Herausforderungen; Betreuungsan-
gebote fallen weg, viele müssen sogar von 
jetzt auf gleich selbst die Pflege in die Hand 
nehmen.  

Die Johanniter-Unfall-Hilfe gibt hilfreiche 
Praxistipps, wie die Pflege Zuhause gut ge-
meistert werden kann. Auf der Plattform 
www.johanniter-pflegecoach.de gibt es zu-
dem kostenlose Online-Pflegekurse.  

  
Vor Infektionen schützen  
Ältere und pflegebedürftige Menschen 
sind besonders durch das neuartige Virus 
sowie andere Krankheitserreger gefährdet. 
Penible Hygieneregeln sind daher äußerst 
wichtig: Vor jedem Kontakt sollten die Hän-
de mindestens 20 Sekunden lang mit Seife 
gewaschen und mit einem separaten Hand-
tuch getrocknet werden. Wenn möglich, ist 
Husten und Niesen im gleichen Raum zu 
vermeiden, ansonsten bitte in die Armbeu-
ge. „Abstand zu halten ist bei Pflegehand-
lungen nicht möglich. 

Empfehlenswert ist daher ein Mund-Nasen-
Schutz, um das Risiko einer Tröpfcheninfekti-
on zu senken“, erklärt Vera Mosebach, Sach-
gebietsleiterin Ambulante Pflege bei den 
Johannitern im Regionalverband Baden. Die 
Pflegeaufgaben sollten nach Möglichkeit 
von nur einer Person erbracht werden, die 
das Gebot des Social Distancing streng be-
folgen soll – also möglichst zu Hause blei-
ben, Einkäufe gegebenenfalls liefern lassen 
und keine unnötigen Arztbesuche.  

Alltag strukturieren und Aktivitäten 
ermöglichen 
Die besondere Situation ist eine Belastung 
für uns alle. Auch bei älteren, pflegebedürf-
tigen Menschen kann sie Sorgen und Ängs-
te hervorrufen. Feste Rituale und eine Tages-
struktur vermitteln eine gewisse Sicherheit 
und sind insbesondere für Menschen mit 
Demenz sehr wichtig. „Etwas Abwechslung 
bringen zwischendurch Aktivitäten wie ein 
Gesellschaftsspiel, Musikhören oder der 
Videochat mit den Enkeln“, so die Expertin. 
Ein Spaziergang kann durch einen kleinen 
Ausflug auf den Balkon oder zum offenen 
Fenster ersetzt werden. Je nach körperlicher 
Verfassung ist es auch ratsam, die pflegebe-
dürftige Person so weit wie möglich selbst 
aktiv werden zu lassen, anstatt alles abzu-
nehmen.  
  
Bewegung und Kommunikation 
Die Aufgabe, eine pflegebedürftige Person 
zu versorgen, verlangt von den Pflegenden 
sehr viel ab, während die eigenen Bedürfnis-
se unter Umständen zu kurz kommen. In der 
aktuellen Lage fallen obendrein zahlreiche 
Möglichkeiten weg, etwas für die eigene 
Entspannung zu tun. „Achten Sie auf sich 
und suchen Sie nach kreativen Lösungen, 
sich selbst etwas Gutes zu tun“, rät Mose-
bach. „Telefonieren Sie öfters mit Freunden 
und Familie und planen Sie feste, kleine Aus-
zeiten ein - Bewegung an der frischen Luft, 
eine Meditationspause oder einen telefoni-
schen Kaffeeklatsch.“ 

Der Johanniter-Pflegecoach:  
Online pflegen lernen 
Gemeinsam mit der Töchter & Söhne digita-
le Helfer mbH hat die Johanniter-Unfall-Hilfe 
ein Online-Angebot entwickelt, um pflegen-
de Angehörige digital bei der Vorbereitung 
und Durchführung der Pflege zu Hause zu 
helfen. Vier Themenbereiche stehen unter 
www.johanniter-pflegecoach.de zur Verfü-
gung: „Grundlagen der häuslichen Pflege“, 
„Alzheimer und Demenz“, „Wohnen und 
Pflege im Alter“ sowie „Rechtliche Vorsorge 
für den Ernstfall“. Nach einer einmaligen Re-
gistrierung steht das Angebot allen offen.  
  
Viele weitere Tipps und spezielle Corona-In-
formationen geben die Johanniter auf der 
Sonderseite „Risikogruppe Großeltern“ un-
ter www.johanniter.de. 

 Ende des redaktionellen Teils
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WIR LASSEN SIE ENTSCHEIDEN...
UNSERE BELIEBTESTE AKTION 
GEHT IN DIE VERLÄNGERUNG.  
Aufgrund der aktuellen Lage, haben wir unsere 
Aktion in die Verlängerung geschickt. Und gleich-
zeitig können Sie entscheiden, ob Sie 6 oder 4 
Anzeigen schalten möchten. Wählen Sie selbst...

4 + 2 = 6 Anzeigen oder 3 + 1 = 4 Anzeigen

Unsere Aktion gilt vom 20.4. - 29.5.20  
in den Kalenderwochen 17 bis 22.

WIR LASSEN SIE ENTSCHEIDEN...
UNSERE AKTION GEHT 

IN DIE VERLÄNGERUNG!

Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de) und unsere aktuelle 
Preisliste für Gewerbetreibende und Werbeagenturen. *Um in den Genuss die-
ser Aktion zu kommen liefern Sie bitte Ihre druckfähigen, fertigen Anzeigen-
vorlagen (Daten) bis donnerstags, 9 Uhr in der Vorwoche. Ebenfalls bitten wir 
um die Abbuchungserlaubnis, andere Zahlungsmethoden sind ausgeschlossen. 
Alle bestehenden Rabatt-, Abschluss- und Skontovereinbarungen mit unserem 
Verlag sind außer Kraft gesetzt. Jedoch wird das mm-Volumen Ihrem Kunden-
konto gutgeschrieben. Ihre Anzeigenschaltung muss durch sechs teilbar oder 
durch vier teilbar sein und in sechs/ vier aufeinanderfolgenden Wochen ge-
schalten werden. Farbzuschläge sind nicht rabattierfähig. Die zwei günstigsten 
Ausgaben sind für Sie kostenlos. Bitte Aktionscode P-2020-05 bei der Anzei-
genbestellung angeben.

4 + 2 = 6

3 + 1 = 4
oder

SICHERN SIE 

SICH JETZT 

IHREN RABATT!

Bitte Aktionscode 

P-2020-05* angeben. 

Aufgrund der aktuellen Lage können Sie unsere  
„Wir sind für Sie da!“ - Aktion nutzen. 

10 % Rabatt auf Ihre nächste Anzeigenschaltung in KW 17 bis 19. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.primo-stockach.de. 



Spargel - Spezialisten
Frischer Genuss aus der Region

Spargel - Spezialisten
Special

698 IHRINGEN ❘ MERDINGEN ❘ VOGTSBURG ❘ BÖTZINGEN ❘ EICHSTETTEN

KW 17




